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Gemeinderatssitzung vom Dienstag, 30.09.2025, 20:00 Uhr

(Ende: 23:40 Uhr)

im Sitzungssaal der Gemeinde Hart im Zitlertal

Datum:

Zah[:

Zeichen

Anwesende:

7. DanietSchweinberger, Bürgermeister
2. Peter Heim, Bürgermeister-Stv.
3. Andreas Huber
4. Hannes Haun (Ersatz)
5. Jakob Kreidl
6. Metanie Horak
7, Hannes Eberharter
8. Mario Haun
9. Markus Gschößer
10. Nina Eberharter
77. Franz Rieder (Ersatz)
12. Werner Bösch

Zukunft Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Unabhängige für Hart

weiters:
Carina Gröblacher - Schriftführerin; Sandra Mitterer
2Zuhörer

Entschutdigt Danie[ Daxenbichter, Franz Ho[taus und Christian Kreidl

Die Eintadung sämtlicher Gemeinderatsmitglieder ist ausgewiesen. Die Gemeindevertretung zäh[t 13 Mitgtieder,
anwesend hiervon 12. Die Sitzung erscheint daher als beschtussfähig. Damit sind die formellen Voraussetzungen
gegeben. Die Tagesordnung wurde jedem Gemeinderat rechtzeitig zugestellt und ebenso an der Gemeindetafel
kundgemacht.
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Gemei nderatssitzu ng 30.09. 2025

Tagesordnung:

7. Begrüßung, Feststettung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister

2. Genehmigung des Sitzungsprotokolts mit der Zaht: 004-01-04/2025

3. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsptans und ergänzenden
Bebauungsplans in Teitbereichen im Bereich der Grundstücke.435 und 7954/7; KG 87110 Hart (HMH Hart
GmbH; Widner)

4. Feuerbeschau, Festtegung der Reihenfotge durch Losziehung

5. BerichtÜberprüfungsausschuss

6. Persona[angelegenheiten (nichtöffenttich)

7. Anträge, Anfragen und Anfätliges

T0P 1: Begrüßung, Feststellung der Beschtussfähigkeit und Eröffnung der
Sitzung durch den Bürgermeister
Bürgermeister Danie[ Schweinberger begrüßt den beschlussfähig erschienenen Gemeinderat und eröffnet mit der
Vertesung der Tagesordnung die Gemeinderatssitzung. Der Bürgermeister steltt den Antrag, die Tagesordnung, um

fotgende Punkte zu erweitern: Punkt 6: Beratung und Beschlussfassung über den Schenkungsvertrag von Herrn

Hötlwarth Benedikt; PunktT: Beratung und Beschtussfassung überdieWidmung im Bereich derGp. 116/4und124/3;
Punkt 8: Beratung und Beschtussfassung über die weitere Vorgehensweise bezüglich der Wohnung RanhartTop 4

Teresa Kleinrubatscher. Außerdem stettt der Bürgermeister einen weiteren Antrag, die öffentLichkeit bei Punkt 9.

Personalangetegenheiten auszuschtießen. Die Tagesordnung wird um die genannten Punkte erweitert. Der Antrag
auf Ausschtuss der öffentlichkeit (T0P 9) wird einstimmig angenommen.

TOP 2: Genehmigung des Sitzungsprotokolls mit der Zah[: 004-01-0412025
Das Sitzungsprotokotl der letzten Sitzung wird einstimmig vom Gemeinderat genehmigt.

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung überdie Erlassung eines
Bebauungsplans und ergänzenden Bebauungsplans in Teilbereichen im
Bereich der Grundstücke.435 und 195417; KG 87110 Hart (HMH Hart GmbH;
Widner)
Es wird angemerkt, dass der Beschtuss vorbehatt[ich der Zustimmung des Grundeigentümers des

Nachbargrun dstücks, Peter Widn er, gefasst wird.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im ZittertaL hatin seiner Sitzung vom 30.09.2025 zu Tagesordnungspunkt 3 die
Auftage des vom Archjtekten DI Thomas Scheitnagl ausgearbeiteten Entwurfes vom 26.09.2025, mit der
Ptanungsnummer BPL 6-2025, über die Ertassung eines Bebauungsplanes und eines Ergänzenden Bebauungsptanes
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Gemei nderatssitzu n g 30.09.2025

im Bereich dqr Grundstücke .435, 1954/7 KG Hart durch vier Wochen hindurch zur öffent[ichen Einsichtnahme,

einstimmig, besch lossen.
Die 4-wöchige Auftage erfotgt vom 01,.10.2025 bis einschtjeßLich 30.10.2025.
Die maßgeblichen Unterlagen [iegen während der Auftagefrist zu den Amtsstunden mit Parteienverkehr im

Gemeindeamt zur Einsichtnahme auf.

Gleichzeitig wurde gemäß 5 64 Abs. 4 TROG 2022 der Beschluss über die Ertassung des gegenständtichen

Bebauun gsptanes gefasst.

Djeser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerha[b derAuftage- und Stellungnahmefrist kejne Ste[[ungnahme

zum Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Stette abgegeben wird.
Gemäß g 64 Abs. 1 TROG 2022 haben Personen, die in der Gemeinde Hartim Zittertaljhren Hauptwohnsitz haben und

Rechtsträger, dje in der Gemejnde Hart im ZiLtertaL eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, das Recht, bis

spätestens ei ne Woch e nach Abta uf der Auftagefrist ei n e sch riftLich e Stellu ng na h me zu den a ufgetegten An derun gen

des Entwurfs abzugeben.

T0P 4: Feuerbeschau, Festlegung der Reihenfolge durch Losziehung
Wje bei der letzten Sitzung vereinbart, so[[ durch Losziehung durch dasjüngste GemeinderatsmitgLied die Reihung

der Feuerbeschau, entschieden werden Es wird angemerkt, dass Personen, die mehrere [andwirtsch. Betriebe
bewjrtschaften, zusammen ejnen Termin für die Feuerbeschau haben. Nach Ziehung durch Jakob Kreidt (an

Leben sja h ren j ü n gstes Gemej n deratsmitgtied) steht fo Lgen de Rei h un g fest:

Seekircher MichaeI

Schiestl Johann

Schiestl Andreas

Schweinbe er Maria

Pa[l,aoro, Wechsel.be

K[ocker Stefan

Kogler Franz

Kreidl" Christian

Schiestl Sabrina

Schweinb r Anton

Hirner Josef

Klocker Klaus

K[ocker Si ed

NaiI Richard

BrandIMarkus

Troppmair Johann

A[s Thomas

Schweinbe er Mario

Aigner Peter

Hauser Alexandra

7

2

3

4

5

6

8

9

10

7t
72

13

1.4

15

16

17

1B

19

20

Schweinberger Jakob
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Gemei nderatssitzun g 30.O9,2025

Gejsler Margit I
Steiner Andreas

Eberharter Gregor

Geis[er Herbert

Ai ner Andreas

Steiner Bernhard

Widner Reinhard

Gruber Josef

Eberharler Ernst

Seekircher Anton

Widner Kathrin

Thanner Manuel

Höltwarth Patrick

Fatkner Josef

Anfan Stefan, Anfan Anja

Eberharter Hannes

Anfan An a

GeisLer Josef

Fankhauser Martin

Eberl. Eduard

Den Johannes

Kei[er-Kra Sabrina

Wurm Martin

Widner Josef

Geisler ALexander

Eberharter Erich

Pfister Josef

Kainzner Andreas

Aigner Hansjörg

Taxacher MichaeI

GeisLer Herbert

Geisler Franz

KreidI Matthias

Eberharter Friederika

KreidL Andreas

Steiner Stefan

Wurm Stefan

Rieder Mario

Troppmair Peter & Johann

22

25

23

24

26

27

28

29

30

31.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41,

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61Rieder Franz

Seite 4 von 11



Gem ei n d eratssitzu n S 30.O9.2025

Hörha er Franz

Mölk Manuel

GredLer Raimund

Gschösser- Horak

Rieder Bianca

Gschösser Markus

Lang Barbara t
Rieder Josef

Widner Günther, Eberl Eduard

Daxenbich[er Daniet

Klocker Peter

A[s Johann

Hirner Margit

Eberharter Matthias

FLör[ F[orian

Kreutner Stefan

EberharLer MichaeL

Schwarzenauer Andreas

A[s Franz

Ktingenschmid NjcoLe

Wa[l,ner Waltraud

Heim Matlhias

Schiestl Ange[ika

Czerwenka Johann

Schiestl Kurt

Rieder Franz

Rieder Christiane

Luxner Bianca

Huber Alois Boris

Eberl Johann

Luxner Martin

Hörhager Franz

KreidlJakob

Luxner An ika

62

bJ

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

BO

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95
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Gemeinderatssitzung 30.09. 2025

T0P 5: Bericht Überprüfungsausschuss
Der 0bmann des Überprüfungsausschusses Mario Haun berichtet ausführl.ich über die [etzte
Überprüfungsausschusssitzung am 16.09.2025. Es wurden die Projekte Wasserteitung / Straßenbau Lindenweg,
Al.bl.weg und Neubau Totenkape[[e / Erweiterung Friedhof geprüft. AttfäLl.ige Abweichungen (Mehr- und
Minderteistungen) beim Projekt Friedhof kann der Bürgermeister direkt in der Sitzung schtüssig erktäutern. Beim

Straßenbau / Wasserteitungsbau Lindenweg sotlte ein Angebot einer Tiefbaufirma mit den tatsächtichen Kosten

verglichen werden, damit man weiß, wje viele Kosten sich die Gemeinde Hart jm Zuge der Eigenleistung erspart hat.
Der Bürgermeister wird dies anhand eines im Zejtraum ähntichen Projekts bzw. anhand von damatig angebotenen
Einheitspreisen berechnen, um daraus auch für zukünftige Bauteistungen dieser Art Schtüsse ziehen zu können. Der

Bericht des Überprüfungsausschusses samt Anlagen [iegt vor.

In diesem Punkt informiert Bürgermeister Daniel Schweinberger ebenso über die Gemeinderevis'ion
(Gebarungsprüfung Lt. 5119, TGO) der Aufsichtsbehörde (BH Schwaz) von ?2. bis 25. September 2025. Der

Revisionsbericht ist noch in Ausarbeitung und wird nach schriftticher Ausarbeitung dem Gemeinderat vorgetegt und

vorgetragen. Eine Abschtussbesprechung mit derAufsichtsbehörde fand nach Abschtuss der Prüfungjedoch bereits
statt, die Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Schwaz steltten der Gemeinde Hart insgesamt ein ausgezeichnetes
Ergebnis aus. Bürgermeister Daniel Schweinberger spricht dafür ein großes Lob an seine Mitarbeiterlnnen im

Gemeindeamt aus, die ihre Arbeit sehr ordentlich und fortschrittlich leisten.

TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über dieTR0G-Vereinbarung von Herrn
Höllwarth Benedikt
Der Gemei nderat besch [ießt einstim mig die TROG-Verei n ba rung u nter Pun kt V. beim vorliegenden
Schenkungsvertrag, von Herrn Höttwarth Benedikt wje folgt aufzunehmen:

Veroflichtunoen und Recht des Grundeioentümers /=Eicentümer von Gst 11613):
Der Grundeigentümer nimmt ausdrücktich davon Kenntnis, dass dje Verwendung bzw. Veräußerung der
umzuwidmenden Grundfläche zu spekutativen Zwecken oder ats Kapita[antage nicht zulässig ist, sondern
dass die entsprechende Grundftäche gemäß dem im Raumordnungskonzept und Ftächenwidmungsptan
vorgesehenen Verwendungszweck tatsächtich zu verwenden ist.
Hiezu wird seitens der Parteien fotgende Vereinbarung abgeschlossen: hinsichtLich Hauptwohnsitz:

Benedikt Höttwarth verpftichtet sich hiermit für sich und seine Rechtsnachfotger im Eigentum von
Gst 776/3 GB Hart, dass im zu errichtenden Wohnhaus bzw. in der jeweils zu errichtenden
Eigentumswohnung auf Gst 1.1.6/3 GB Hart der Grundeigentümer persöntich bzw. dessen Ehegattin,
Lebensgefährtin oder Nachkommen dortden Hauptwohnsitz unverzüg[ich nach Fertigsteltung begründet
und zumindest 15 Jahre nach Fertigstettung behätt.

Ks!y€!tionatsl4fe:

Benedikt Hötlwarth verpftichtet s'ich hiermit für sich und seine Rechtsnachfolger im Eigentum von Gst

776/3 GB Hart, bei Verstoß gegen auch nur eine der vorangeführten Verpflichtung, pro

Vertragsvertetzung für jedes angefangene Monat eine Konventionalstrafe in Höhe von € 1.000,00
wertgesichert nach dem VPI 2020 bzw. nach dessen Nachfotgeindex. Ausgangsbasis August 2025 an die
Gemeinde Hart im Zitl"ertat zu bezahten; diese Zahtungsverpftichtung gittjedoch dann nicht, wenn eine
in keiner Weise vom betreffenden Grundeigentümer zu vertretende negative Veränderung seiner
beruflichen oder wirtschafttichen Verhättnisse eintritt.

Rec hts nachfo [oe:

Sämtliche Rechte und Pfl"ichten aus dieser Vereinbarung beziehen sich auf bzw. treffen den jeweiligen

Grundeigentümer von Gst 1,1,6/3;
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Gem ei nderatssitzu n g 30.09.2025

dementsprechend:

- verpflichtet sich Benedikt Hötlwarth a[s derzeitiger Grundeigentümer die eingegangenen
VerpfLichtungen - einschtießtich der Verpftichtung zur Überbindung auf weitere Rechtsnachfolger-
auf die entsprech enden Rechtsnachfotger votti n ha lttich zu überb'i nden;

- gehen die Verpftichtungen im Fa[[e der Gesamtrechtsnachfolge ex lege auf dje entsprechenden
Rechtsnachfotger über.

Darüber hinaus sind diese Verpftichtungen vom jeweitigen Grundeigentümer auch aufaLtfättige
Nutzungsberechtigte (Bestandnehmer) zu überbinden.

li miti ertes Vorka ufsrecht

Der Grundeigentümer Benedikt Höttwarth räumt hiermit für sich und seine Rechtsnachfotger im
Eigentum vom Gst 116/3 aufebendiesem Gst der Gemeinde Hartim Zil.l.ertat und dem Tiroler Bodenfonds
in ebendieser Reihenfotge für den Fa[[ des Verkaufes das Vorkaufsrecht mit fotgender Maßgabe ein:

derVorkaufspreis errechnet sich aus:

für den Grund- und Bodenantei[, ein Betrag von € 205,00 pro m2, zuzügLich 1 %Zinsen p.a. ab dem

01,.01,.2026, sowie für das auf dem jeweitigen Grundstück errichtete Gebäude/Gebäudetei[e oder sonstige bauljche
Anlagen der Verkehrswert, der von einem durch den jeweitigen Gerichtsvorsteher des zuständigen Bezirksgerichtes
zu bestimmenden gerichtlich zertifizierten Sachverständigen verbindtich für atte Teite zu ermittetn ist; die Kosten

der Erstellung des entsprechenden Verkehrswertgutachtens haben die Verkäuferseite und der Erwerber zu gleichen

Teilen zu tragen;

die Frist für die Bekanntgabe, ob dieses Vorkaufsrecht ausgeübt wird oder nicht, wird mit 4 Monaten
für die Gemeinde Hartim ZitlertaI beginnend ab dem Tag des Vorliegens des attenfatts erfordertichen
Verkehrswertgutachtens sowie des entsprechenden Kaufuertrages festgesetzt bzw. mjt 2 Monaten
für den zweiten Eintösungsberechtigten;

im Übrigen getten für die Ausübung dieser Vorkaufsrechte sinngemäß die Bestimmungen der55
1072 ff ABGB.

Darüber hinaus steht der Gemeinde Hart im Zil.l.ertat das Recht zu, anstetle selbst dieses Vorkaufsrecht
auszuüben, eine Person innerhatb dero.a. Eintösungsfristvon 4 Monaten namhaftzu machen, an welche
zu den vorangeführten Vertragsbedingungen das betroffene Grundstück zu verkaufen jst.

Die Einräumung dieser Vorkaufsrechte erfotgt zeittich befristet bis zum 31..12.2050. Vorstehende
Rechtseinräumung wird hiermit von der Gemeinde Hart im Zil.l.ertal. für sich und den Tiroter Bodenfonds mit
vertragticher Wirkung angenommen.

T0P 7: Beratung und Beschlussfassung über die Widmung im Bereich der Gp.

716/4 und 124/3
Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im ZiltertaL hat in seiner Sitzung vom 30.09.2025 zu Tagesordnungspunkt 7

gemäß E 68 Abs. 3 Tiroter Raumordnungsgesetz 2022 - TR0G 2022, LGBI. Nr. a3,idgF, einstimmig, beschlossen,
den von Architekt DI Thomas ScheitnagI ausgearbeiteten Entwurfvon 26.09.2025, mjt der Ptanungsnummer 9L5-
2025-OOOO4, über die Anderung des Ftächenwidmungsptanes der Gemeinde Hart im ZiLLertal. im Bereich der
Grundstücke 71.6/1. und 1.24/3, nach Teitung GSI 776/3, KG 87110 Hart durch 4 Wochen hindurch zur öffenttichen
Einsichtnahme aufzutegen.
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Gemei n deratssitzu n g 30.09.2025

Der EntwurfsiehtfoLgendeAnderung des F[ächenwidmungsptanes derGemejnde Hartim Zittertatvor

Umwidmung

Grundstück 77617 KG 87110 Hart

rund 523 mz

von Frei[and g 41

in
Wohngebiet 5 38 (1) mit zeitticher Befristung g 37a (1) W-a

weiters Grundstück 72413 KG 87110 Hart

rund 26 m2

von Freitand g 41

in
Wohngebiet 5 38 (1) mit zeitlicher Befristung ! 37a (1) W-4

Die 4-wöchige Auftage erfotgtvom 01.10.2025 bis einschließlich 30.10.2025.

Personen. die in der Gemeinde Hartim ZiLl.ertat ihren Hauptwohnsjtz haben und Rechtsträgern, die in der Gemeinde

Hart im Zil.Lertal eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, bis spätestens eine Woche nach

Abtauf der Auftagefrist ei n e sch riftliche Stettun gna h me zum Entwurf abzugeben.

Gteichzeitig wurde gemäß ! 68 Abs. 3 Lit. d TR0G 2022 der Beschtuss über die dem Entwurf entsprechende Anderung
des Ftächenwidmungsptanes gefasst.

Dieser Beschtuss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stettungnahmefrist keine
Stetlungnahme zum Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Stette abgegeben wird.

Die maßgebtichen Unterlagen liegen während der Auflagefrist zu den Amtsstunden mit Parteienverkehr im

Gemeindeamt zur Einsichtnahme auf und die Kundmachung kann auch auf der Homepage der Gemeinde unter
www. hartimzitterta[.at abgerufen werden.

TOP 8: Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise
bezüglich der Wohnung Ranhart Top 4 Kleinrubatscher Teresa
Die Eigentümerin der Wohnung T0P 4 in der Wohnantage Ranhart und ihr Lebensgefährte erwarten Nachwuchs. Da

die Wohnung nur knapp 60mz hat, würden sie gerne mit ihren Ettern Pau[ und Marianne Ktejnrubatscher das

Wohnobjekttauschen. Die Gemeinde Harl hatfür die Wohnung T0P 4 das grundbüchertich gesicherte [imitierte
Vorkaufsrecht und [aut Vergaberichttinien muss der Eigentümer den Hauptwohnsitz im T0P setbst begründen. Um

nun aber unnötige Übertragungskosten zu vermeiden. sot[ eine Lösung gefunden werden, dass Frau Marianne und

PauI Kteinrubatscher die Wohnung Top 4 bewohnen dürfen, ohne eine Konventionalstrafe erwarten zu müssen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im ZittertaI beschtießt einstimmig, den Tausch der Wohnobjekte so

kostengünstig wie mögtich zu gestatten, atterdings wird ausdrücktich nicht auf das Vorkaufsrecht verzichtet werden

bzw. sotten hier immer - wie auch hier - Einzetfaltentscheidungen im Gemeinderat getroffen werden.
Der Bürgermeister Daniel Schweinberger wird sjch beim Notar erkundigen, welche Lösungsvorschtäge es hier gibt.
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T0P 9: Persona[angetegenheiten (nicht öffenttich)

T0P 10: Anträge, Anfragen und Attfäl,l,iges
. Der Bürgermeister stellt den Antrag, bei sieben Steuerpflichtigen, die nur noch die Mahngebühr offen

haben, diese auszubuchen. Es handett sjch um 7 einzetne Steuerpftichtige ä 3 EUR. Der Gemeinderat

beschtießt einstimmig, die Mahngebühren auszubuchen.

Danie[ Schweinberger informjert dje Gemeinderäte, dass es im 0ktober / November einen Termjn zur

Besichtigung des Steinhauses - das die Gemeinde heuer erworben hat - geben wird.

Den Gemeinderäten wird der aktuelle Stand des Projektes KanaI Harlberg mitgetei[t und Fotos der Baustelte

gezeigt. DlGeratdArmingistzurzejt jn FrankfurtundführtdieWerksabnahmedes HochbehäLtersObervifat

durch. Die Lieferung sol'[ am 2?.10.?025 erfol'gen.

Hannes Eberharter möchten wissen, wie der aktuette Stand bezügtich der Grasschnittbox beim Sportplatz
ist. Danie[ Schweinberger erklärt, dass sich die dafür nötigen Unterlagen (Wasserrechtliche BewiLligung)

bei Geratd Arming zur Vorberejtung befinden.

Außerdem fragt Hannes nach. wie die Wasserqualität beim neu gebohrten Tiefbrunnen beim Harter

Sportplatz ist. Der Bürgermeister erktärt, dass der lgangan-Wert für evt[. zukünftige Trinkwassernutzung [t.
einer ersten Messung zu hoch ist. hier bedarf es noch wejterrer Abklärungen.

Hannes regt auch an, dass die Hambergstraße jm Bereich Hnr. 92 in einem sehr sch[echten Zustand ist.

DanieI Schweinberger schaut sjch dje Sjtuatjon vor 0rt an.

Markus Gschößer informiert den Bürgermejster, dass es sejtens einiger Vereine den Wunsch gibt, für einen

Abstettraum, da der Ketler der,,aLten" Totenkapetle njcht mehr zur Verfügung steht. Daniel Schweinberger
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Gemei nderatssitzun g 30.09. 2025

übertegt sich eine Alternative und regt auch die Gemeinderäte an, sich Gedanken dazu zu machen.

Nina Eberharter schtägt vor, die Winterpause zu nutzen und den ,,neuen" Spietpl.atz zu ptanen und den

Watdspiel.pl.atz wieder auf Vordermann zu bringen. Außerdem wäre ein WC beim Watdspielptatz sehr
wünschenswert. Der Bürgermeister wird den Bauhofmitarbeitern umgehend Bescheid geben, dass der
Wal.dspiel.ptatz momentan Priorität hat.

a

Werner Bösch möchte den derzeitigen Stand bei den Kontrollen der ittegalen FZWO w'issen. Der

Bürgermeister erkl.ärt, dass Herr RA Wenzel nun die Parteiengehöre für den Freizeitwohnsitzverband prüft.

Werner Bösch möchteauch wissen, wann dieVerordnungen nun aktuatisiertwerden. DanielSchweinberger
gibt bekannt, dass die Verordnungen schnetlstmögtich (1.t. RIS Verordnung) überarbeitetwerden und dann

mit 01.01.2026 in Krafttreten werden.

Metanie Horakfragt nach, ob es bereits Personalveränderung bezügtich der Kindergartenteitung (Karenz)
gibt. Der Bürgermeister erklärt, dass hier noch intern einge Dinge abgektärt werden müssen und taufend in
Abstimmung mjt Nina Eberharter ist.

Metanie Horak berichtet, dass im Bereich Steigey'Brentner ein Tetefonkabel im Feld liegt. Der

Bürgermeister möchte, dass Me[anie ihm einen Ptan schickt, wo der genaue 0rt eingezeichet ist, dann wird
er A1 kontaktieren, damit sie das KabeI entfernen.

Andreas Huber interessiert der aktuetle Stand beim Bebauungsplan für die Untere Wirtssiedtung. Der

Bürgermeister gibt zu bedenken, dass zuerst die Stettplatzverordnung geändert werden so[tte, bevor der
BPL geändert wird, sonst wird eine evtt. mögliche, höhere Baumassendichte - attein durch die AnzahI der
durch ihn ats Baubehörde vorzuschreibenden Stettplätze - nicht möglich sein.

Da es keine weitere Wortmeldung mehr gab, schtoss der Bürgermeister Daniel Schweinberger mit dem Dank fürs
Kommen die Gemejnderatssitzung um 23:40 Uhr.

Hart im Zit[ertal., am 30.09.2025

Der BürgermeisterT
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